
 

 

Bekanntmachung (nach § 74 Abs. 4 VwVfG) 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

 

Kombi-Terminal Horb (KTH) in Horb a.N. IG Heiligenfeld 

 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Planfeststellungsbehörde hat mit Beschluss 

vom 05.05.2022, Az.: 17-3824.1-2/Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG, den Plan für 

das obige Eisenbahnvorhaben festgestellt. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss hat die Errichtung eines Kombi-Terminals zum 

Gegenstand, in dem containerisierte Waren von der Schiene auf die Straße und 

umgekehrt verladen werden sollen. Im Wesentlichen umfasst das Vorhaben die Er-

weiterung und teilweise Anhebung bereits vorhandener Gleisanlagen, die Herstellung 

einer etwas über 2 ha großen Umschlagsfläche, sowie die Errichtung eines ca. 

200 m2 großen und 6 m hohen Betriebsgebäudes, eines Tankplatzes, eines Elektran-

ten, von drei Stützwänden mit Längen von 15, 50 und 85 m und 17 Lichtmasten mit 

einer Höhe von jeweils 14 m. Für die Entwässerung sind darüber hinaus Drainagelei-

tungen, eine Entwässerungsrinne, ein Leichtflüssigkeitsabscheider, ein Mischwas-

serkanal, ein Stauraumkanal, Notentlastungsbecken sowie ein Regenwasserentlas-

tungskanal vorgesehen. Schließlich müssen eine Straße und eine Reihe von Was-

serversorgungsanlagen sowie sonstigen Ver- und Entsorgungsleitungen angepasst 

werden. 

 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung und einer Ausfertigung des festgestellten Planes liegen in der Zeit vom 

 

30.05.2022 bis 13.06.2022 

 

im Rathaus der Stadt Horb am Neckar, Fachbereich Stadtentwicklung, Marktplatz 4, 

3. Stock, Eingangsbereich vor Zimmer 532 von Montag bis Freitag von 08:00 bis 

11:30 Uhr, Dienstag nachmittags von 13:30 bis 16:00 Uhr und Donnerstag nachmit-

tags von 13:30 bis 17:30 Uhr aus. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über 

deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen i.S.d. § 73 

Abs. 4 S. 5 VwVfG, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 

 

Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt er mit Ende der Auslegungsfrist als 

zugestellt. 



 

 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen 

sind auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe www.rp-

karlsruhe.de unter „Über uns / Abteilung 1 / Referat 17 – Recht, Planfeststellung / 

Aktuelle Planfeststellungsverfahren / Schienen / Kombi-Terminal Horb (KTH) in Norb 

a.N. IG Heiligenfeld“ zugänglich gemacht. Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der zur 

Einsicht bei o.g. Bürgermeisteramt Horb a.N. ausgelegten Unterlagen. 

 

 

gez. Maiwald 


